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07SAC19064 
Stadt Sachsenheim 
Fortschreibung Flächennutzungsplan 2006 - 2021, 4. Änderung 
 
 
  

Vorbemerkungen 

Gemäß § 6a BauGB ist dem Flächennutzungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen, in 
der die Berücksichtigung von Umweltbelangen in der Planung sowie die Behandlung von Stellung-
nahmen mit umweltrelevantem Hintergrund dargelegt wird. 

1 Anlass und Ziel der Planung 

Die Freiwillige Feuerwehr in Sachsenheim besteht aus den Abteilungen Großsachsenheim, 
Kleinsachsenheim, Hohenhaslach, Spielberg, Ochsenbach und Häfnerhaslach und verfügt derzeit 
über Personen. 

Seit 2016 beschäftigt sich die Stadt Sachsenheim mit einer Neuorganisation der Feuerwehrstruktu-
ren im Ausrückbereich Kirbachtal (Hohenhaslach, Spielberg, Ochsenbach). Der 2015 erstellte und 
2019 fortgeschriebene Brandschutzbedarfsplan deckte auf, dass die Gewährleistung einer für den 
Bevölkerungsschutz ausreichenden Personalverfügbarkeit in den einzelnen Feuerwehrabteilungen 
im Ausrückbereich Kirbachtal zunehmend schwieriger wird. Durch den Zusammenschluss der bisher 
separaten Abteilungen zu einer neuen Abteilung Kirbachtal kann dieser Entwicklung entgegenge-
treten und die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verbessert werden.  

Die Fusion der bisher separaten Abteilungen erfordert ein gemeinsames Feuerwehrgebäude, wel-
cher potenziell an einem bestehenden Standort oder an einem neuen Standort errichtet werden 
kann. Im Zuge zahlreicher Untersuchungen wurden verschiedene Standortalternativen geprüft. Es 
wurde dabei nachgewiesen, dass nur ein losgelöster Standort an der L 1110 im Bereich der Brom-
berghöfe bei vertretbaren Eingriffen in den Naturhaushalt den feuerwehrtechnischen Vorgaben 
vollständig entsprechen kann. 

Der gewählte Standort befindet sich planungsrechtlich im Außenbereich, so dass eine Umsetzung 
nur nach Aufstellung eines Bebauungsplanes und der parallelen Änderung des Flächennutzungspla-
nes erfolgen kann. Weiterhin befindet sich der Standort innerhalb einer Regionalen Grünzäsur, wel-
che als Zielsetzung der Regionalplanung eingestuft ist. Dieses raumordnerische Hindernis konnte 
durch den erfolgreichen Abschluss eines Zielabweichungsverfahrens überwunden werden. 

2 Lage und Inhalt der Flächenausweisung 

Die Flächenausweisung befindet sich an der L 1110 zwischen Hohenhaslach und Ochsenbach. Die 
Größe der Flächenausweisung beträgt ca. 0,5 ha. 
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Im derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Sachsenheim ist der Änderungsbereich 
als Landwirtschaftsfläche dargestellt. Geplant ist - entsprechend der Festsetzung im parallel aufzu-
stellenden Bebauungsplan - die Ausweisung einer Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung 
Feuerwehr. 

3 Verfahrensverlauf 

Der Aufstellungsbeschluss zur 4. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 2006 - 
2021 wurde am 03.12.2020 im Gemeinderat gefasst. In gleicher Sitzung wurde der Vorentwurf der 
4. Änderung gebilligt und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher 
Belange gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. Die frühzeitige Beteiligung wurde vom 
04.01. bis zum 12.02.2021 durchgeführt, parallel wurden die Träger öffentlicher Belange angehört. 
Die eingegangenen Stellungnahmen wurden am 09.03.2023 durch den Gemeinderat behandelt und 
abgewogen. 

In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat den Entwurf der 4. Änderung gebilligt und die öffentliche 
Auslegung sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Die öffentliche Auslegung wurde am 10.05.2023 ortsüblich bekanntgemacht 
und wurde vom 15.05. bis zum 23.06.2023 durchgeführt. Die Träger öffentlicher Belange bekamen 
ab 30.03.2023 Gelegenheit zur Stellungnahme. Die eingegangenen Stellungnahmen wurden am 
25.07.2023 durch den Gemeinderat behandelt und abgewogen. 

Da sich durch die Stellungnahmen keine relevanten Änderungen im Entwurf zur 4. Änderung der 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 2006 - 2021 ergeben haben, konnte der Gemeinderat 
in gleicher Sitzung den Feststellungsbeschluss fassen. 

Die 4. Änderung der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 2006 - 2021 wurde beim Landrats-
amt Ludwigsburg zur Genehmigung eingereicht. Am ……………….. wurde dieser genehmigt. Mit der 
ortsüblichen Bekanntmachung am ……………….. erlangte die 4. Änderung der Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplanes 2006 - 2021 Rechtswirksamkeit. 

4 Berücksichtigung der Umweltbelange 

Mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau 2004) ist die Umweltprüfung als umfassen-
des Prüfverfahren für grundsätzlich alle Bauleitplanverfahren eingeführt worden. Die Ergebnisse 
der Umweltprüfung werden im Umweltbericht, einem gesonderten Teil der Begründung zum Flä-
chennutzungsplan, dokumentiert. In der Bestandserfassung wurden die Umweltaspekte für das 
Plangebiet ermittelt und die Umweltauswirkungen beschrieben und bewertet. In der folgenden Ta-
belle ist die Bestandssituation der einzelnen Schutzgüter sowie die Prognose bei Umsetzung der 
Planung zusammengefasst. 
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Schutzgut Bestand Prognose Betroffenheit 

Mensch  Unbebaute Freifläche mit in-
tensiver landwirtschaftlicher 
Nutzung. 

 Lärmbeeinträchtigungen 
durch L 1110 

 Geruchsbeeinträchtigung 
durch Landwirtschaft 

 Verlust von landwirtschaftli-
chen Produktionsflächen. 

 Verbesserung der Brand-
schutzvorsorge 

gering 

Tiere und 
Pflanzen 

 Intensiv genutzte Ackerflä-
chen 

 Gehölzstruktur am Rand 
 FFH-Vorprüfung ohne Betrof-

fenheit wertgebender Arten 
 Nachweis von Brutvögeln in 

der näheren Umgebung 
 Keine Fledermausquartiere, 

keine Reptilien 

 Verlust von Habitatstrukturen 
 Erhalt von Gehölzen 
 Intensive Randeingrünung 
  

mittel 

Boden  Bodenfunktionen mit hoher 
Wertigkeit 

 Geringer Versiegelungsanteil 

 Großflächige Versiegelung. 
 Zerstörung oder Veränderung 

der Bodenfunktion. 

hoch 

Wasser  Wasserdurchlässigkeit der 
Böden durch lehmige Abde-
ckung eingeschränkt 

 Geringer Versiegelungsanteil 
 Keine offenen Gewässer 

 Großflächige Versiegelung 
 Behinderung der Grundwas-

serneubildung 
 Erhöhter Oberflächenwasser-

abfluss. 

mittel 

Klima und Luft  Flächenausweisung mit Bei-
trag zur Kaltluftproduktion 

 Geringer Beitrag zur Sauer-
stoffproduktion 

 Luftbelastung durch L 1110 

 Verlust von Kaltluftprodukti-
onsflächen 

 Zunehmende Aufheizung 

gering 

Landschaft  Weitgehend unbebauter Tal-
raum 

 Landschaftsschutzgebiet 
 Vorbelastung durch L 1110 

und Bromberghöfe 

 Zusätzliches Siedlungsele-
ment 

 Anschluss an Landwirtschaft-
liche Bebauung 

 Maßnahmen zur Minderung 
des Eingriffs in Landschafts-
bild 

hoch 

Fläche  Erhebliche Flächenausdeh-
nung in den letzten Jahrzehn-
ten. 

 Zusätzliche Baufläche im Au-
ßenbereich 

 Berücksichtigung von feuer-
wehrtechnischen Erfordernis-
sen 

gering 

Kultur- und Sach-
güter 

 Keine Vorkommen von Kul-
tur- und Sachgütern. 

 Keine Auswirkungen zu er-
warten. 

keine 

 

Durch die Planung werden derzeit nahezu unversiegelte, überwiegend intensiv landwirtschaftlich 
genutzte Flächen einer baulichen Nutzung zugeführt. Damit gehen zwar Flächen für die Nahrungs-
mittelproduktion verloren. Vor dem Hintergrund der Stärkung der Brandschutzvorsorge wird dieser 
Verlust jedoch als hinnehmbar eingestuft. 
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Auswirkungen ergeben sich insbesondere für das Schutzgut Boden, da mit der Umwandlung der 
Freiflächen in Baufläche eine erhebliche Zunahme des Versiegelungsgrades verbunden ist. Die na-
türlichen Bodenfunktionen gehen damit verloren. Für die Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie 
Wasser ist von mittleren Auswirkungen auszugehen, die artenschutzrechtlichen Belange wurden 
gutachterlich überprüft. Durch die Lage im Talraum des Kirbachs, welcher als Landschaftsschutzge-
biet geschützt ist, ergeben sich hohe Auswirkungen auf das Schutzgut Landschaftsbild. 

Die Eingriffe in den Naturhaushalt werden mit planexternen Kompensationsmaßnahmen verbun-
den sein. 

5 Planungsalternativen 

Die Flächenausweisung ist Ergebnis einer intensiven Alternativenprüfung, welche in der Begrün-
dung zum Flächennutzungsplan dargelegt ist. Mit Ausnahme von innerörtlichen Standorten, welche 
aus feuerwehrtechnischen Gründen jedoch nicht weiterverfolgt werden konnten, sind alle alterna-
tiv diskutierten Standorte mit vergleichbaren oder sogar stärkeren Eingriffen in den Naturhaushalt 
verbunden. 

6 Eingehende Stellungnahmen und Abwägung 

6.1 Frühzeitige Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB 

Seitens der Träger öffentlicher Belange gingen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung folgende rele-
vante Stellungnahmen ein: 

 Hinweis des Regierungspräsidiums Stuttgart (RPS) sowie des Landratsamtes Ludwigsburg (LRA 
LB) auf Erfordernis einer parallelen Änderung des Flächennutzungsplanes zum Bebauungsplan. 

 Vorläufige Ablehnung der Planung durch das RPS sowie den Verband Region Stuttgart (VRS) auf-
grund der Überschneidung der Flächenausweisung mit einem Regionalen Grünzug. Hinweis auf 
Überwindungsmöglichkeit durch ein Zielabweichungsverfahren. 

 Hinweis des RPS sowie des VRS auf Überschneidung der Flächenausweisung mit einem Vorbe-
haltsgebiet für Naturschutz und Landschaftspflege. 

 Empfehlung des RPS zur tiefergehenden Darlegung der Standortauswahl 
 Bedenken des RPS sowie des LRA LB aufgrund einer möglichen Beeinträchtigung der angrenzen-

den Landwirtschaft mit Tierhaltung 
 Hinweis des RPS sowie des LRA LB auf mögliche Geruchsbeeinträchtigungen im Plangebiet durch 

angrenzende landwirtschaftliche Nutzungen 
 Hinweis des RPS zur Beachtung der Anbauverbotszone zur Landesstraße 1110 
 Hinweise des RPS sowie des LRA LB zur erforderlichen artenschutzrechtlichen Untersuchung so-

wie zur Vervollständigung des Umweltberichtes mit Maßnahmenkonzeption 
 Hinweis des RPS sowie des LRA LB auf Lage der Flächenausweisung innerhalb eines Landschafts-

schutzgebietes 
 Empfehlung des LRA LB auf Begrenzung der zulässigen Gebäudehöhe sowie Verzicht auf einen 

Übungsturm 
 Allgemeine Hinweise des LRA LB zur Entwässerung sowie zum Bodenschutz 
 Hinweis des LRA LB auf Verlauf eines Radweges im Bereich der Flächenausweisung 
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 Allgemeine Hinweise des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und Bergbau zu den örtlichen 
Baugrundverhältnissen 

 Hinweis der Bodensee-Wasserversorgung auf Querung einer Wasserversorgungleitung durch 
die Flächenausweisung 

 Ablehnung der Planung durch Vermögen und Bau aufgrund der Betroffenheit eines Regionalen 
Grünzuges, eines Landschaftsschutzgebietes, eines FFH-Gebietes sowie Beeinträchtigung der 
bestehenden Landwirtschaftsbetriebe. Forderung nach Auswahl eines innerörtlichen Alternativ-
standortes 

 Ablehnung der Planung durch den Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg aufgrund des fehlen-
den Erfordernisses eines neuen losgelösten Feuerwehrgebäudes, der Betroffenheit eines Regi-
onalen Grünzuges, eines Vorbehaltsgebietes für Naturschutz und Landespflege, der Überschnei-
dung mit einem FFH-Gebiet sowie einem Landschaftsschutzgebiet. Bedenken aufgrund einer 
möglichen Beeinträchtigung der bestehenden Landwirtschaftsbetriebe. Zweifel an dem vorge-
brachten Flächenbedarf. Forderung nach Auswahl eines innerörtlichen Alternativstandortes. 

 Bedenken gegen die Planung durch den BUND aufgrund der Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes. 

 Ablehnung der Planung durch den Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg aufgrund 
der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, der möglichen Beeinträchtigung der bestehenden 
Landwirtschaftsbetriebe, der Lage innerhalb eines Regionalen Grünzuges, dem Verlust von 
Ackerflächen. Forderung nach Auswahl eines Alternativstandortes mit geringen naturschutz-
rechtlichen Auswirkungen. 

Seitens der Öffentlichkeit gingen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung keine Stellungnahmen ein.  

In seiner öffentlichen Sitzung am 09.03.2023 hat der Gemeinderat die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange wie folgt behandelt: 

 Verweis auf die vorliegende parallele Änderung des Flächennutzungsplanes 
 Verweis auf das inzwischen abgeschlossene Zielabweichungsverfahren und der damit verbun-

den Ausräumung raumordnerischer Hindernisse 
 Vervollständigung der Unterlagen zur Änderung des FNP im weiteren Verfahren 
 Zusage einer vertieften Darlegung der Standortauswahl. Bekräftigung der Notwendigkeit einer 

Feuerwehr-Neustrukturierung sowie des gewählten Standortes insbesondere aus feuerwehr-
technischen Gründen. 

 Vertiefte Berücksichtigung des Vorbehaltsgebietes für Naturschutz und Landschaftspflege im 
weiteren Verfahren. 

 Verweis auf vorliegende überschlägige Geruchsimmissionsprognose und Anmerkung, dass das 
Feuerwehrgebäude keine dauerhaften Aufenthaltsräume beinhaltet. 

 Berücksichtigung möglicher Beeinträchtigungen der Landwirtschaftsbetriebe im weiteren Ver-
fahren. Prüfung von Vermeidungsmaßnahmen. 

 Ergänzung der FFH-Voruntersuchung als Anlage im weiteren Verfahren 
 Verweis auf die durchgeführte artenschutzrechtliche Untersuchung auf Ebene des Bebauungs-

plan-Verfahrens 
 Stärkere Berücksichtigung der Belange des Landschaftsbildes. Zusage eines Übungsturm-Ver-

zichtes. 
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 Tiefergehende Darlegung des Flächenbedarfs im weiteren Verfahren 
 Beantragung einer Befreiung von der Rechtsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet 
 Berücksichtigung der Anbauverbotszone zur L 1110 auf Ebene des Bebauungsplans 
 Berücksichtigung der Wasserversorgungsleitung auf Ebene des Bebauungsplans 

6.2 Öffentliche Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 

Seitens der Träger öffentlicher Belange gingen im Zuge der öffentlichen Auslegung folgende rele-
vante Stellungnahmen ein: 

 Hinweis des RPS sowie des VRS, dass der Planung keine raumordnerischen Hindernisse entge-
genstehen 

 Hinweis des RPS sowie des LRA LB auf Beantragung einer Befreiung von der Landschaftsschutz-
gebiets-Rechtsverordnung 

 Hinweise der Heilbronner Versorgungs GmbH zur Wasserversorgung 
 Ablehnung der Planung durch den Bauernverband Heilbronn-Ludwigsburg aufgrund des fehlen-

den Erfordernisses eines neuen losgelösten Feuerwehrgebäudes sowie der Inanspruchnahme 
von Landwirtschaftsflächen 

 Anmerkung des NABU auf zugesagten Kompensationsumfang für den naturschutzrechtlichen 
Eingriff 

 Ablehnung der Planung durch den Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg aufgrund 
der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, der möglichen Beeinträchtigung der bestehenden 
Landwirtschaftsbetriebe sowie dem Verlust von Ackerflächen. 

Seitens der Öffentlichkeit gingen im Zuge der öffentlichen Auslegung keine Stellungnahmen ein.  

In seiner öffentlichen Sitzung am 25.07.2023 hat der Gemeinderat die Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange wie folgt behandelt: 

 Kenntnisnahme der Anmerkung des RPS sowie des VRS zur Ausräumung der raumordnerischen 
Hindernisse. 

 Zusage eines Befreiungsantrages von der Rechtsverordnung zum Landschaftsschutzgebiet 
 Bekräftigung der Notwendigkeit einer Feuerwehr-Neustrukturierung sowie des gewählten Stan-

dortes insbesondere aus feuerwehrtechnischen Gründen. 
 Verweis auf Ausgleichskonzeption auf Ebene des Bebauungsplanes 
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